
Protokoll der ordentlichen Jahreshauptversammlung des NWTV e.V. vom 
23.01.2000 in Dortmund (Dietrich-Keuning-Haus, Leopoldstr. 50, 44147 
Dortmund) 

1.Begrüßung, Feststellen der Stimmberechtigten und der Beschlussfähigkeit 

Um 11.20 Uhr eröffnete der Vorsitzende Wilfried Peters die Versammlung. Er stellte die 
ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit fest. 
Es waren 13 Personen mit insgesamt 23 Stimmen für 13 Vereine anwesend. 

2.Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung vom 10.01.1999 

Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung vom 10.01.1999 wurde bei 2 Enthaltungen 
ohne Gegenstimmen genehmigt. 

3.Jahresbericht des Vorstandes / Kassenbericht 

Der Vorsitzende W. Peters berichtete über die Verbandsarbeit des vergangenen Jahres. Über 
einzelne Punkte wurde kurz diskutiert.  
Anschließend legte der Kassierer Rudolf Misera den Kassenbericht vor und beantwortete 
Fragen. 

4.Abstimmung über die Entlastung des Kassenwartes / Vorstandes 
Auf Antrag der Kassenprüfer, die den Prüfbericht vorgetragen hatten, wurde der Kassenführer 
einstimmig entlastet. 

Es folgte die Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes. Der Vorstand wurde mit einer 
Enthaltung ohne Gegenstimmen entlastet. 

5.Wahl eines 2. Vorsitzenden 
Der Vorsitzende schlug Herrn Werner Bergner vor. Als weiterer Vorschlag wurde Jörg Raven 
genannt. Nach kurzer Diskussion über die Vorschläge erklärte sich Werner Bergner im Falle 
einer Wahl bereit, das Amt anzunehmen. Herr Raven lehnte ab. 
Bei der anschließenden Wahl wurde Werner Bergner aus Höxter einstimmig zum neuen 
zweiten Vorsitzenden des NWTV e.V. gewählt. 

6.Übungsleiterausbildung und Lehrgangswesen 
Die Teilnehmer diskutierten ausführlich über das Lehrgangswesen.  

7.Finanzplanung und Aktivitäten 
Der Finanzplan 2000 orientiert sich an den Ausgaben und Einnahmen aus 1999.  
Als Dringlichkeitsantrag (mit zwei Enthaltungen ohne Gegenstimmen) wurde die Wahl eines 
Jugendwartes beschlossen. Als Vorschlag wurde Günter Potthast genannt. Er wurde mit drei 
Enthaltungen ohne Gegenstimmen zum Jugendwart des NWTV gewählt. Als Etat für die 
Jugendarbeit wurden (bei einer Enthaltung ohne Gegenstimmen) 2.500,-DM beschlossen. 

8.Anträge auf Satzungsänderung  
Die Versammlung beschloss nach kurzer Diskussion einstimmig die Änderung des § 10 (1) in 
der folgenden Fassung (Änderungen sind kursiv geschrieben): 



§ 10 (1) Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 10% der stimmberechtigten 
Mitgliedsvereine erschienen sind. Jeder Vereinsvertreter muss sich auf Verlangen schriftlich 
legitimieren. Für die Beschlussfähigkeit dürfen einzelne Personen nicht mehrere Vereine 
gleichzeitig vertreten. Darüber hinaus ist die Stimmübertragung möglich. Ist die 
Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, ist vom Vorstand innerhalb von 4 Wochen 
erneut eine Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist 
dann ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder 
beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

Nach kurzer allgemeiner Diskussion (weitere Anträge wurden nicht gestellt) beendet der 
Vorsitzende W. Peters die Versammlung gegen 15.00 Uhr. 

 


